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RS OGH 1972/10/4 11Os136/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1972

Norm

StVO §19 Abs5 BV

Rechtssatz

"Einleitende Fahrlässigkeit" im Sinne des § 335 StG eines Angeklagten, der ungeachtet des Gegenverkehrs mit dem

Linkseinbiegen begann und hiebei um etwa einen Meter - somit bei Berücksichtigung der nur 6,20 Meter breiten

Straße durchaus beträchtlich - über die Fahrbahnmitte auf die dem Gegenverkehr vorbehaltene linke Fahrbahnhälfte

geriet (vgl ZVR 1964/247).
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